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lich ausgestellt hat, sich nicht erhalten hat32. Irgendwie dürften die
Rechte des Bischofs beschnitten worden sein, auch wenn die Mennas-
kirche nicht die volle Exemtion erreicht haben mag33. Bezeichnend ist
immerhin, daß hundert Jahre später Honorius III. befahl, der Bischof
von Sant’Agata de’ Goti solle unter gewissen Voraussetzungen den
Elekten der Mennaskirche weihen ‘sine praeiudicio exemptionis seu
libertatis ipsius ecclesiae’34.

Genaueres läßt sich wegen des Quellenmangels nicht sagen. Aber
wenn nun auch in Sant’Agata de’ Goti die Dinge nicht ohne Konflikt-
potential waren, dann können wir wenigstens vermuten, daß ähnliche
Probleme schon zur Entfremdung zwischen dem Grafen und dem Bi-
schof von Caiazzo geführt hatten, oder mit anderen Worten: daß Ro-
bert in Caiazzo eine entsprechende Stiftung beabsichtigt und sich mit
dem Bischof über deren Rechtsstellung nicht hatte einigen können,
zumal da dieser sich darüber geärgert haben dürfte, daß seine Kathe-
drale den Heiligenleib wieder verloren hatte. Adalard von Sant’Agata
scheint sich aufgeschlossener oder kompromißbereiter gezeigt zu ha-
ben. Er konnte dadurch seinem Amtsbruder den Heiligenschatz ab-
spenstig machen.

Das sind Spekulationen. Aber kaum eine Spekulation ist es, daß die
Mennaskirche in Sant’Agata de’ Goti der Memoria des Grafen Robert
dienen sollte, denn wie die meisten Menschen im Mittelalter dürfte er
auf sein Seelenheil bedacht gewesen sein, und was konnte er da Besse-
res tun, als eine Kirche gründen, in der für ihn gebetet wurde?35

Und schließlich sind die Mennastranslationen auch ein Stück aus
der kurzen Erfolgsgeschichte von Sant’Agata de’ Goti. Die Stadt war
im 10. Jahrhundert Bischofssitz geworden36, doch schien das keine
größeren Folgen zu haben. Erst um die Wende vom 11. zum 12. Jahr-
hundert entwickelte sie sich zum Herrschaftszentrum des Grafen Ro-
bert, des mächtigsten Manns im Gebiet zwischen Capua und Bene-
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